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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §200 Abs1;

1. BAO § 200 heute

2. BAO § 200 gültig ab 20.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2022

3. BAO § 200 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

4. BAO § 200 gültig von 01.01.1986 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 557/1985

Rechtssatz

Der Endgültigerklärung eines Abgabenbescheids bzw. der endgültigen Abgabenfestsetzung steht es, wenn der

Abspruch über die Vorläu<gkeit in Rechtskraft erwachsen ist, nach der ständigen Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes auch nicht entgegen, dass bei der Erlassung des vorläu<gen Bescheids (objektiv betrachtet)

gar keine Ungewissheit iSd § 200 Abs. 1 BAO vorgelegen ist. Auf die vorläu<ge Abgabenfestsetzung darf sohin eine

endgültige Abgabenfestsetzung selbst dann folgen, wenn bei Erlassung des vorläu<gen Bescheides keine Ungewissheit

bestanden hat (vgl. etwa die hg. Erkenntnisse vom 20. Mai 2010, 2008/15/0328, und vom 28. Mai 2009, 2007/15/0299,

RdW 2009/626).Der Endgültigerklärung eines Abgabenbescheids bzw. der endgültigen Abgabenfestsetzung steht es,

wenn der Abspruch über die Vorläu<gkeit in Rechtskraft erwachsen ist, nach der ständigen Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes auch nicht entgegen, dass bei der Erlassung des vorläu<gen Bescheids (objektiv betrachtet)

gar keine Ungewissheit iSd Paragraph 200, Absatz eins, BAO vorgelegen ist. Auf die vorläu<ge Abgabenfestsetzung darf

sohin eine endgültige Abgabenfestsetzung selbst dann folgen, wenn bei Erlassung des vorläu<gen Bescheides keine

Ungewissheit bestanden hat vergleiche etwa die hg. Erkenntnisse vom 20. Mai 2010, 2008/15/0328, und vom 28. Mai

2009, 2007/15/0299, RdW 2009/626).
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